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Leitsatz:

Eine Versagung der Genehmigung nach der Richtlinie für das Verfahren der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung dienstrechtlicher Maßnahmen der Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und Verbände kirchlicher Körperschaften vom 21. Juni 1979 ist fehlerhaft, wenn
keine Ermessenserwägungen angestellt werden. Es werden Kriterien festgelegt, nach de-
nen neu zu entscheiden ist, ob eine langjährig in einem Kindergarten tätige Erzieherin, die
Mitglied der katholischen Kirche ist, zur Leiterin berufen werden darf.

Tenor:

Die Bescheide der Beklagten vom 30. September und 18. Dezember 1981 werden aufge-
hoben und die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin nach Auffassung des Gerichts neu
zu bescheiden.

Die Kosten des Verfahrens, für das weder Gebühren noch Auslagen erhoben werden, wer-
den der Beklagten auferlegt.

Tatbestand:

Die Klägerin betreibt in ihrem Gemeindebereich in P. den M.-Kindergarten, den zurzeit
50 Kinder (Deutsche: 48 und Ausländer: 2) besuchen. Von ihnen gehören 33 der evange-
lischen Kirche und 15 der katholischen Kirche an. In diesem Kindergarten sind zurzeit
außer einer Erzieherin, die Gruppenleiterin ist, und neben zwei Hilfskräften noch die Lei-
terin des Kindergartens tätig, die gleichzeitig die zweite Gruppe leitet.

Durch Arbeitsvertrag vom 1. August 1974 hat die Klägerin die am … 1953 geborene und
als Erzieherin ausgebildete Beigeladene, die Mitglied der katholischen Kirche ist, zum
1. August 1974 als Gruppenleiterin eingestellt. Den von der Klägerin gestellten Antrag
vom 15. September 1981, den zwischen ihr und der Beigeladenen geschlossenen Vertrag
für ihre Anstellung als Kindergartenleiterin zu genehmigen, hat die Beklagte durch Be-
scheid vom 30. September 1981 im Wesentlichen mit der Begründung abgelehnt, dass die
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Mitarbeiter, die in bestimmten Arbeitsbereichen eingesetzt würden, Glieder der evangeli-
schen Kirche sein müssten.

Nach der Zurückweisung des von der Klägerin eingelegten Widerspruchs vom 2. Dezem-
ber 1981 durch Bescheid vom 18. Dezember 1981 – nach vorheriger Einschaltung der
Kirchenleitung – hat die Klägerin durch Schriftsatz vom 29. März 1982 am 7. April 1982
Klage erhoben. Sie begehrt eine Entscheidung der Verwaltungskammer dahingehend, ob
die Art. 8 und 49 der Kirchenordnung (KO) es zulassen würden, dass in begründeten Aus-
nahmefällen nicht auch eine römisch-katholische Erzieherin Leiterin eines evangelischen
Kindergartens sein könne. Die Beigeladene habe sich während ihrer achtjährigen Tätigkeit
im M.-Kindergarten als sehr geeignete und qualifizierte Mitarbeiterin erwiesen, die sich
auch besonders dem religions-pädagogischen Auftrag, den Kindern das Evangelium zu
bezeugen, verpflichtet wisse. Außerdem habe sie mit großer Selbstverständlichkeit an den
Fortbildungsveranstaltungen der Erzieherinnen teilgenommen und besonders religions-
pädagogische Fortbildungsseminare besucht, weil ihr diese Arbeit besonders am Herzen
liege.

Deutlich werde dies auch in den Beschäftigungsplänen, der Mitarbeit bei den Familien-
gottesdiensten, Altenveranstaltungen und ähnlichen Angelegenheiten. Aufgrund ihrer
langjährigen Erfahrung und ihrer christlichen Einstellung handele es sich bei der Beige-
ladenen um eine Kraft, der sowohl die Eltern als auch die anderen für den Kindergarten
Verantwortlichen die Kinder gerne anvertrauen.

Die Klägerin beantragt,

die Bescheide der Beklagten vom 30. September und 18. Dezember 1981 auf-
zuheben und die Beklagte zu verpflichten, die Klägerin nach Auffassung des
Gerichts neu zu bescheiden.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Sie führt zu den Gründen der angefochtenen Bescheide ergänzend aus, dass sich bereits
aus Art. 8 KO i.V.m. Art. 7 und 186 KO die Verpflichtung ergebe, die im Kindergarten
anfallenden Aufgaben solchen Mitarbeitern zu übertragen, die der evangelischen Kirche
angehören. Die Glaubwürdigkeit der von einem Mitarbeiter zu verlangenden Haltung
werde in Frage gestellt, wenn dieser nicht einmal rechtlich der Kirche angehöre, die den
Kindergarten betreibe, sondern Glied einer anderen Religionsgemeinschaft sei und sich
damit deren Bekenntnissen verpflichtet wisse.

Die durch Beschluss vom 28. Mai 1982 beigeladene Erzieherin B. hat auch in der münd-
lichen Verhandlung am 17. Dezember 1982 keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird zum Einen auf die Sitzungsniederschrift vom
17. Dezember 1982 und zum Anderen auf die zur Vorbereitung dieser Sitzung eingereich-
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ten und gewechselten Schriftsätze der Beteiligten und die zu den Akten gegebenen Un-
terlagen und Schreiben verwiesen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Klage ist auch begründet, weil die Beklagte bei ihrer Entscheidung über die
Genehmigung des zwischen der Klägerin und der Beigeladenen abgeschlossenen Beschäf-
tigungsvertrages von ihrem Ermessen nicht in einer dem Zweck der Ermächtigung ent-
sprechenden Weise Gebrauch gemacht und die Klägerin keinen auf Erteilung der Geneh-
migung gerichteten Verpflichtungsantrag gestellt hat.

I. Maßgebende Rechtsvorschrift, von der die Verwaltungskammer hier auszugehen hat, ist
§ 3 der kirchlichen Verwaltungsgerichtsordnung (KiVwGo). Danach unterliegen Ermes-
sensentscheidungen der Nachprüfung durch die Verwaltungskammer nur insoweit, als die
gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten sind oder von dem Ermessen in einer
dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden ist.
Um eine solche Ermessensentscheidung handelt es sich bei der von der Klägerin bean-
tragten Genehmigung nach § 2 Abs. 3 der Richtlinie für das Verfahren der kirchenauf-
sichtlichen Genehmigung dienstrechtlicher Maßnahmen der Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und Verbände kirchlicher Körperschaften (Genehmigungsrichtlinie) vom 21. Juni
1979, KAB1. 1979 S. 131 (GenRL).

1. Im Gegensatz zu anderen, im kirchlichen Bereich sowohl haupt- als auch ehrenamtlich
tätigen Personen besteht für Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen und Leiterinnen von Kin-
dergärten keine ausdrückliche Rechtsvorschrift, dass diese der Evangelischen Kirche in
Deutschland angehören müssen. Nur unter dieser Voraussetzung können nicht nur zahl-
reiche gesetzliche Regelungen, sondern auch § 3 Buchst. e) GenRL überhaupt einen Sinn
haben. Zwar bestimmt Art. 8 Abs. 1 der Kirchenordnung (KO), dass die Kirchengemeinde
verpflichtet ist, „zur Erfüllung ihrer Aufgaben Gemeindeglieder als Mitarbeiter zu gewin-
nen und zuzurüsten sowie die nötigen Ämter und Dienste einzurichten. Insbesondere hat
sie für die Besetzung ihrer Pfarrstelle(n) und für die Errichtung notwendiger neuer Pfarr-
stellen zu sorgen“. Jedoch folgt aus dieser Vorschrift auch in Verbindung mit den anderen
Absätzen von Art. 8, Art. 7, 49 und 186 KO in dem maßgebenden Bereich eines evange-
lischen Kindergartens für die betreibende Kirchengemeinde noch nicht zwingend, dass
dort hauptamtlich tätige Kräfte auch Kirchenmitglieder nach § 1 KiMitglG der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland sein müssen. Diese Folgerung kann schon deshalb nicht
richtig sein, weil die zum Einen hinsichtlich der Kirchenmitgliedschaft ausdrücklich ge-
troffenen Bestimmungen u.a. für Presbyter in Art. 36 bis 40 KO i.V.m. § 2 der Presbyter-
wahlordnung und damit auch für die Abgeordneten der Synoden nach Art. 91 und 121 KO
oder für Pfarrer nach Art. 24 Abs. 4 KO i.V.m. § 3 des Pfarrerdienstgesetzes oder für die
Mitglieder der Verwaltungskammer nach Art. 153 KO i.V.m. § 4 Abs. 2 KiVwGO oder
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für Bevollmächtigte im kirchengerichtlichen Verfahren nach Art. 153 KO i.V.m. § 15
KiVwGO oder für Prediger nach Art. 33 KO i.V.m. den Bestimmungen, insbesondere dem
§ 13 des Predigergesetzes vom 4. Oktober 1968, KABl. S. 156 oder für Kirchenbeamte
nach Art. 53 KO i.V.m. § 3 Abs. 1 des Kirchenbeamtengesetzes vom 11. November 1960,
KABl. 1962 S. 154 oder für Katecheten nach Art. 44 KO i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 des
Kirchengesetzes über den katechetischen Dienst in der Evangelischen Kirche von West-
falen vom 25. Oktober 1963, KABl. S. 179 oder für Diakone nach Art. 45 KO i.V.m. § 4
Abs. 1 Buchst. a) des Kirchengesetzes über das Amt, die Ausbildung und die Anstellung
der Diakone vom 13. Februar 1959, KABl. 1961 S. 41 oder für die Zulassung zur Vorbe-
reitung auf die Große Prüfung für Kirchenmusiker nach § 2 Abs. 1 Buchst. a) der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für A-Kirchenmusiker vom 20. April 1967, KABl. S. 91 oder
für Lektoren nach § 1 S. 2 der Ordnung für den Dienst des Lektors in der Evangelischen
Kirche von Westfalen vom 25. November 1971, KABl. S. 207, nicht mehr erforderlich
wären. Zum Anderen wäre dann auch die in § 3 Buchst. e) GenRL bestimmte Regelung
nicht mehr notwendig gewesen. Danach bedarf es einer Genehmigung nach § 2 nicht, wenn
der Mitarbeiter Mitglied einer evangelischen Gemeinde ist. Aus diesen Vorschriften folgt,
dass das für die Beklagte nach Art. 149, 150 KO handelnde Landeskirchenamt Ausnahmen
von dem Erfordernis der Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche in Deutschland ma-
chen kann. Dies stellt auch keine Besonderheit dar, wie u.a. die Regelungen in den Aus-
bildungs- und Prüfungsordnungen für die verschiedenen Kirchenmusiker vom 20. April
1967, KABl. S. 91 und S. 96 und vom 20. Oktober 1977, KABl. S. 158 zeigen. Dort wird
gleichermaßen in den §§ 2 Abs. 1 Buchst. a) vorgeschrieben, dass die Bewerber der evan-
gelischen Kirche angehören müssen. Jedoch kann nach § 2 Abs. 2 der einzelnen Regelun-
gen das Landeskirchenamt unter bestimmten Voraussetzungen von dem Vorliegen der
Mitgliedschaft eine Befreiung erteilen. Wegen dieser für einzelne Bereiche bestehenden
Unterschiede kann sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg auf die Ausführungen in dem
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) NW vom 27. Februar 1981 – 5 A 1128/80 –
Verwaltungsrundschau (VR) 1982, 172, berufen. In jenem Verfahren ging es um die Auf-
nahme evangelischer Kinder in eine katholische Bekenntnisschule (Grundschule) und Er-
teilung evangelischen Religionsunterrichts. Wenn es in den Gründen dieser Entscheidung
u.a. heißt, dass der besondere Auftrag der Bekenntnisschule, nach den Grundsätzen eines
bestimmten Bekenntnisses zu unterrichten und zu erziehen, schwerlich zu erfüllen wäre,
„wenn die Lehrer nicht diesem Bekenntnis angehörten, es innerlich bejahten und nach
außen vertreten würden“, so kann dies auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden.
Insoweit kann nicht außer Betracht bleiben, dass die bekenntnismäßige Homogenität der
Lehrer in Bekenntnisschulen gesetzlich vorgeschrieben ist. So bestimmt § 22 Abs. 2 des
Ersten Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Lande Nordrhein-Westfalen vom 8.
April 1952, GV NW S. 430 (SchOG), mit weiteren, hier nicht einschlägigen Änderungen,
ausdrücklich, dass Lehrer an Bekenntnisschulen dem betreffenden Bekenntnis angehören
und bereit sein müssen, an diesen Schulen zu unterrichten und zu erziehen. Im Übrigen
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betreffen die wesentlichen Ausführungen des Urteils des OVG NW vom 27. Februar 1981
in der Hauptsache die weitere gesetzliche Regelung des § 20 SchOG, nach der in Be-
kenntnisschulen „Kinder des katholischen oder des evangelischen Glaubens oder einer
anderen Religionsgemeinschaft nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses
unterrichtet und erzogen“ werden, und setzen sich im Wesentlichen mit der Rechtmäßig-
keit dieser Bestimmung und der Frage auseinander, ob nicht höherrangige Normen, ins-
besondere verfassungsrechtliche Bestimmungen verlangen, „dass die Bekenntnisschule
bekenntnisfremden Kindern geöffnet sein muss“ (S. 16). Deshalb können die in dieser
Entscheidung gemachten Ausführungen auf das vorliegende Verfahren nicht übertragen
werden, weil derart eindeutige Regelungen über das zwingende Erfordernis der Mitglied-
schaft in der Evangelischen Kirche in Deutschland weder für hauptamtliche Erzieherinnen
noch für Kinder bestehen, die einen evangelischen Kindergarten besuchen. Welche Gründe
für die unterschiedlichen Regelungen für Erzieherinnen in evangelischen Kindergärten und
Lehrkräften in evangelischen Bekenntnisschulen maßgebend gewesen sind, braucht hier
nicht entschieden zu werden. Insbesondere kann es auf sich beruhen, ob im Hinblick auf
die sehr erheblich starke Verbreitung der unter konfessioneller Trägerschaft betriebenen
Kindergärten im Gegensatz zu Bekenntnisschulen eine größere Öffnung in einer pluralis-
tischen Gesellschaft geboten ist. Jedenfalls hat sich trotz fehlender Mitgliedschaft einer
Kindergärtnerin (Erzieherin) in der Evangelischen Kirche in Deutschland an ihrer Dienst-
verpflichtung, nach Art. 49 KO, „die Kinder zu betreuen und zu erziehen, ihnen das Evan-
gelium zu bezeugen und sie beten zu lehren“ nichts geändert. Ebenso bleibt ihr die Erfül-
lung der Aufgabe des evangelischen Kindergartens mitübertragen, wie es in These 2 der
Handreichung „Evangelische Kindergartenarbeit in Westfalen“ vom 15. Juli 1981 (Heft 4
der Materialien für den Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen), gesagt wird,
„Kindern und Eltern christliche Lebenshaltungen und Werte zu vermitteln“. Dieser Auftrag
entspricht der nach kirchlichem Selbstverständnis gegebenen Sendung zur Mission und
Diakonie im öffentlichen und gesellschaftlichen Bereich und unterliegt, sofern das Wohl
der Kinder nicht gefährdet wird, hinsichtlich der Selbstständigkeit des Trägers in Zielset-
zung und Durchführung seiner erzieherischen Aufgaben nach § 78 Abs. 2 des Jugend-
wohlfahrtsgesetzes (JWG) keiner staatlichen Aufsicht.

Vgl. Pant, Kindergartengesetz NW, Kom., 2. Aufl., Erl. 2. zu § 4 Kindergarten-
gesetz.

In Rechtslehre und Rechtsprechung ist allgemein anerkannt, dass sich die Religionsaus-
übung „nach dem Selbstverständnis der Evangelischen und Katholischen Kirche“ nicht
auf den Bereich des Glaubens und des Gottesdienstes beschränkt. „Sie umfasst auch die
Freiheit zur Entfaltung in der Welt entsprechend ihrem missionarisch-diakonischen Auf-
trag“.
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Vgl. Bundesarbeitsgericht (BAG), Beschluss vom 6. Dezember 1977 – 1 ABR
28/77 – Entscheidungen des BAG (BAGE) 29, 405 (410-wörtlich), Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 16. Oktober 1968 – 1 BvR 241/66 –,

Entscheidung des BVerfG (BVerfgE), 24, 236 (248) und Hesse, „Das Selbstbe-
stimmungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften“, Handbuch des
Staatskirchenrechts I, (HdbStKirchR) S. 409 (419, 420).

Die erzieherischen Aufgaben eines evangelischen Kindergartens mit seinen spezifischen,
an eine Erzieherin zu stellenden Anforderungen wird es schon von sich aus notwendig
machen, dass eine Kindergärtnerin in der Regel auch Mitglied der Evangelischen Kirche
in Deutschland sein wird, wenn sie für sich glaubwürdig den an sie gestellten Aufgaben
voll und ganz nachkommen will. Doch lässt die kirchliche Rechtsordnung, so wie sie zur-
zeit für diesen Bereich besteht, Ausnahmen nicht nur zur Ein- und Anstellung als Erzieherin
(Kindergärtnerin) oder Gruppenleiterin oder stellvertretende Leiterin, wie es hier mit der
Beigeladenen geschehen ist, sondern auch für eine Anstellung als Leiterin eines Kinder-
gartens zu. Dabei wird die Erfüllung der an sie gestellten Verpflichtung für eine Erzieherin,
die wie die Beigeladene als getaufte katholische Christin ebenfalls unter dem Auftrag Jesu
Christi steht, keine besonderen Schwierigkeiten bereiten, zumal es in der Arbeit als Kin-
dergärtnerin im Gegensatz zur Tätigkeit als Lehrer an Schulen in der Hauptsache auf die
wichtigen christlichen Grundwerte und weniger auf die Besonderheiten der jeweiligen
Kirche ankommt. Dies macht nicht zuletzt auch die Tatsache deutlich, dass die Beigeladene
im Falle ihres Übertritts nicht erneut getauft zu werden brauchte.

Vgl. Danielsmeyer, „Die Evangelische Kirche von Westfalen“, 2. Aufl., S. 224.

Und wie wichtig der kirchliche Gesetzgeber die Taufe auch in diesem Zusammenhang
bewertet hat, zeigen §§ 1, 6 KiMitglG hinreichend, wenn dort bestimmt wird, dass die
Kirchenmitgliedschaft „durch die Taufe in einer Kirchengemeinde, die einer Gliedkirche
der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört, erworben“ wird.

2. Wie die Kammer schon entschieden hat,

Urteil vom 5. Oktober 1977, bestätigt durch das Urteil der Berufungsinstanz vom
11. Dezember 1978 – VGH 20/77 –,

sind hinsichtlich der kirchengerichtlichen Überprüfung nicht zuletzt über die Verwei-
sungsnorm des § 31 KiVwGO die für die entsprechende Vorschrift des § 114 der Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO) entwickelten Grundsätze anzuwenden. Insoweit ist
anerkannt, dass eine Behörde ermessensfehlerhaft handelt, die eine für die Ausübung ihres
Ermessens erlassene Verfahrensvorschrift selbst nicht beachtet hat
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– vgl. Eyermann – Fröhler, VwGO, 6. Aufl. RdNr. 22 zu § 114 und Redeker –
von Oertzen, VwGO, 7. Aufl. RdNr. 20 zu § 114 i.V.m. RdNr. 148 zu § 42, mit
weiteren Nachweisen –

oder in Verkennung der Rechtslage meint, dass eine gebundene Entscheidung vorliegt.

Vgl. u.a. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 15. Juli 1964
– V C 23.63 – Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwGE) 19,
164, (152), Redeker – von Oertzen, a.a.O., RdNr. 9 zu § 114 VwGO und Kopp,
VwGO, 4. Aufl., RdNr. 8 zu § 114 VwGO, mit weiteren Nachweisen.

Auch ist nach ständiger verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung es Aufgabe der Ver-
waltung, mit der ihr eingeräumten Ermächtigung sinnvoll den Ermessensspielraum aus-
zufüllen.

Vgl. BVerwG, Urteil vom 8. Juli 1964 – V C 126.62 – BVerwGE 19, 87 (92).

Irgendwelche besonderen Gründe, die eine Übernahme gerade der vorgenannten Grund-
sätze auf den kirchengerichtlichen Bereich entgegenstehen würden, sind weder vorgetra-
gen noch aus anderen Erwägungen ersichtlich. Das Gegenteil ist vielmehr richtig. Die auf
der Ermächtigungsgrundlage des Art. 53 Abs. 4 KO erlassene Genehmigungsrichtlinie,
die die Möglichkeit von Genehmigungen unter den dort aufgeführten Voraussetzungen in
Ausnahmefällen zulässt, entspricht in vorbildlicher Form dem Rechtsstaatsprinzip, wenn
dort ausdrücklich bestimmt wird, in welcher Weise das gesamte Verfahren und damit be-
rechenbar und voraussehbar (ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz neben der Gewal-
tentrennung, der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und dem Rechtsschutz bei Rechtsver-
letzungen durch die öffentliche Gewalt) abzulaufen hat, sondern auch welche Gruppen
davon erfasst werden sollen.

Vgl. zur Anwendung des Rechtsstaatsprinzips im Bereich der Kirchen, Frank,
„Dienst- und Arbeitsrecht“, HdbStKirchR, S. 669 (684).

II. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Rechtslage, von der auszugehen ist, kommt
die Kammer zu dem Ergebnis, dass die Beklagte ihr Ermessen hier fehlerhaft angewendet
hat, deshalb die ergangenen Ablehnungsbescheide aufzuheben sind und die Beklagte ver-
pflichtet ist, die Klägerin über ihren Antrag auf Erteilung der Genehmigung des mit der
Beigeladenen abgeschlossenen Arbeitsvertrages nach Auffassung des Gerichts neu zu be-
scheiden.

1. Nach dem Inhalt der angefochtenen Bescheide und den Ausführungen im vorstehenden
Verfahren steht die Beklagte bzw. das für sie handelnde Landeskirchenamt auf dem Stand-
punkt, dass für bestimmte Positionen, die Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche in
Deutschland zwingend notwendig ist. Diese Auffassung wird nicht nur in dem letzten
Bescheid vom 18. Dezember 1981 deutlich. Darin heißt es u.a.:
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„Auf Ihr Schreiben vom 2. Dezember 1981 hat sich die Kirchenleitung mit dem
Beschluss des Presbyteriums, die römisch-katholische Erzieherin Frau B. als
Kindergartenleiterin einzustellen, und der Verfügung des Landeskirchenamtes,

mit welcher die Genehmigung des Arbeitsvertrages abgelehnt wurde, befasst.
Sie hat beschlossen, den Einspruch des Presbyteriums gegen die Verweigerung
der Genehmigung durch das Landeskirchenamt zurückzuweisen. Die Entschei-
dung beruht auf den Gründen, wie sie bereits im Schreiben des Landeskirchen-
amts vom 30. September 1981 – Az.: 34065/81/Paderborn 7 – aufgeführt sind;
sie brauchen hier nicht erneut vorgetragen zu werden.

Wir bitten nunmehr das Presbyterium, umgehend um die Einstellung einer evan-
gelischen Mitarbeiterin, die auch die übrigen Voraussetzungen für die Leitung
des Kindergartens erfüllt, sich zu bemühen, Frau B. kann wie bisher als Grup-
penleiterin im Kindergarten weiter tätig sein. Wir verweisen insoweit auf unsere
Anmerkungen im Schreiben vom 4. November 1981 – Az.: 34065/II/81/Pader-
born 7 -.“

Auch die Begründung des Bescheides vom 30. September 1981 lässt keine andere Beur-
teilung zu, wenn darin u.a. ausgeführt wird:

„Eine sachgemäße Auslegung der Art. 7 und 8 KO i.V.m. Art. 186 ermöglicht
somit die Einstellung nicht evangelischer Mitarbeiter, wenn überhaupt, nur in
Aufgabenstellungen, die den in Art. 7 KO Genannten im engeren Sinne nicht
zugeordnet werden müssen. Dazu gehören insbesondere Hilfstätigkeiten, wenn
die eigentliche Verantwortung für die Tätigkeit bei anderen liegt. Hingegen sind
Leitungsfunktionen ohne Weiteres Art. 7 zuzuordnen.

Die aus Art. 8 KO zu schließende Forderung nach Zugehörigkeit der Mitarbeiter
zur evangelischen Kirche ist auch sachlich gerechtfertigt. …“

Darüber hinaus ergibt sich aber auch aus dem schriftsätzlichen und mündlichen Vorbringen
im vorliegenden Verfahren diese Auffassung der Beklagten. Abgesehen davon, dass das
für die Beklagte handelnde und nach § 2 Abs. 3 GenRL zuständige Landeskirchenamt nicht
die gerade im vorliegenden Fall erheblichen tatsächlichen Umstände festgestellt und ge-
prüft hat, wird eine ablehnende Entscheidung wegen der fehlenden Mitgliedschaft der
Klägerin in der Evangelischen Kirche in Deutschland schon aus grundsätzlichen Gesichts-
punkten für geboten erachtet. Eine solche Entscheidung ist aber nicht Sache der ausdrück-
lich nur auf die Erteilung oder Versagung einer Genehmigung für zuständig erklärten Kir-
chenbehörde.

2. Bei ihrer erneuten Bescheidung der Klägerin wird die Beklagte bzw. die dafür zuständige
Behörde zu prüfen haben, welche tatsächlichen Voraussetzungen vorliegen, die für und
gegen eine Genehmigung des zwischen der Klägerin und der Beigeladenen abgeschlosse-
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nen Beschäftigungsvertrages als Leiterin des von der Klägerin betriebenen Kindergartens
sprechen. Insoweit wird sie, sofern nicht eine ausdrückliche gesetzliche Regelung über das
Erfordernis der Mitgliedschaft einer Bewerberin nach § 1 KiMitglG durch die dafür zu-
ständige Landessynode nach Art. 114 Abs. 2 letzter Satz, 116, 133 KO für die Stelle einer
Leiterin eines evangelischen Kindergartens für erforderlich angesehen wird, Kriterien für
eine Übernahme in solche Positionen aufstellen können, die zwar nicht ausdrücklich vor-
geschrieben, aber unter Beachtung des hier ebenfalls zu berücksichtigenden Gleichbe-
handlungsgebotes angewandt werden müssen. Dabei wird es der Beklagten nicht verwehrt
sein, sachbezogene Unterschiede zum einen machen zu können zwischen Bewerberinnen,
die wie die Beigeladene der katholischen Kirche angehören, und solchen Bewerberinnen,
die die Voraussetzung einer christlichen Taufe nicht erfüllen und damit schon deshalb nicht
dem Evangelium von Jesus Christus verpflichtet sind. Außerdem wird es nicht zu bean-
standen sein, wenn an Bewerberinnen, die nicht Mitglied der Evangelischen Kirche in
Deutschland sind, in Fällen der vorliegenden Art bestimmte Mindestanforderungen hin-
sichtlich ihres Lebensalters und der Dauer ihrer erfolgreichen Tätigkeit als Erzieherinnen
in einem evangelischen Kindergarten gestellt werden, wenn ihnen nach dem Willen der
betroffenen Kirchengemeinde die Leitung des evangelischen Kindergartens übertragen
werden soll. Auch kann es in Fällen dieser Art noch sachbezogen sein, wenn die Beklagte
zur eventuellen Ausräumung letzter noch bestehender Zweifel eine Aussprache in der Form
eines Kolloquiums veranlasst. Dort wird es der Bewerberin auch gestattet sein müssen,
von sich aus unter Darlegung der Einzelumstände die Gründe anzuführen, die sie zu ihrem
bisherigen Verhalten veranlasst haben, und zur Glaubhaftmachung ihres persönlichen En-
gagements auf ihr wichtig und richtig erscheinende Einzelheiten ihres eigenen Lebens
einzugehen. Schließlich wird die Beklagte sowohl bei der Frage, ob sie unter ökumenischen
Gesichtspunkten einen grundsätzlichen Ausschluss katholischer Bewerberinnen für die
Stelle einer Leiterin eines evangelischen Kindergartens treffen oder es trotz veränderter
beschäftigungspolitischer Verhältnisse bei dem derzeitigen Rechtszustand belassen will,
als auch bei der Frage, wenn der jetzige Rechtszustand bleibt, unter welchen erhöhten
Voraussetzungen gegenüber einer katholischen Erzieherin oder Gruppenleiterin sie Aus-
nahmen gestatten will, zu prüfen und auch zu berücksichtigen haben, dass es sich, wie nach
dem unbestrittenen Vortrag der Klägerin bei der Beigeladenen hier, in solchen Ausnah-
mefällen um sehr bewährte Kräfte handelt. Sie besitzen nicht nur das Vertrauen der be-
treffenden Kirchengemeinden – anderenfalls käme es nicht zum Abschluss von diesen
Beschäftigungsverträgen -, sondern haben auch in der Regel vorbildlich gearbeitet und
sind nach dem bisher unbeanstandeten Vorbringen auch nach ihrer Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung in der Lage, dies auch als Leiterin des von der Kirchengemeinde
betriebenen Kindergartens zu tun. Dabei kommt hier noch besonders hinzu, dass es sich
um einen verhältnismäßig kleinen Kindergarten handelt, der nach der weiteren Angabe der
Vertreter der Klägerin in Konkurrenz mit einem kommunalen Kindergarten steht, die Bei-
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geladene schon seit 1974 und damit sehr lange Zeit tätig ist und die Klägerin trotz erheb-
licher Bemühungen keine evangelische Bewerberin gefunden hatte.

III. Nach alledem ist der Klage stattzugeben. Die Kostenentscheidung folgt aus § 31
KiVwGO i.V.m. §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 2 VwGO und hinsichtlich der Beigeladenen mit
Rücksicht darauf, dass diese keinen Antrag gestellt hat, aus § 154 Abs. 3 VwGO. Hin-
sichtlich der Erstattungsfähigkeit von Reisekosten der Beteiligten zum Zwecke der Ter-
minwahrnehmung wird auf die Ausführungen bei Redeker – von Oertzen a.a.O., RdNr. 5
zu § 162 VwGO hingewiesen.

Dieses Urteil ist nach § 32 KiVwGO rechtskräftig, weil keiner der dort genannten Fälle
vorliegt, in denen die Entscheidung der Verwaltungskammer mit dem Rechtsmittel der
Berufung angefochten werden kann.
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